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[bookmark: _Toc55997576][bookmark: _Toc209445665]1. Allgemeines zu den taktischen Zielen der Beschaffung sowie dem Aufbau des Leistungsverzeichnisses
[bookmark: _Toc55997577][bookmark: _Toc209445666]1.1 Taktische Ziele
Der zu beschaffende Mannschaftstransportwagen wird in erster Linie im Katastrophenschutzlager eingesetzt und dient hier der Beförderung von Waren und Material. Daher sind Ladungssicherungsschienen im hinteren Fahrzeugbereich zwingend erforderlich. Des Weiteren steht das Fahrzeug für die Personenbeförderung zur Verfügung. Das Fahrzeug wird genutzt, um Einsatzpersonal bei besonderen Lagen schnell befördern zu können.
[bookmark: _Toc55997578][bookmark: _Toc209445667]1.2 Aufbau des Leistungsverzeichnisses
Lieferung des Fahrgestells mit den geforderten Aufbauten inklusive der Ladungssicherungsschienen.
[bookmark: _Toc30284347][bookmark: _Toc55997580][bookmark: _Toc209445668]1.3 Lieferung von einem Mannschaftstransportwagen MTW
Eine Auslieferung soll so früh wie möglich erfolgen.
Hinweis:
Die in diesem Leistungsverzeichnis geforderten DIN-Normen müssen eingehalten werden.
Das LV vom Auftraggeber ist über die gesamte Laufzeit vom Projekt bindend und somit die Vorgabe für sämtliche Ausbaubesprechungen bis hin zu der Endabnahme!
Es können nur Komplettangebote berücksichtigt werden, bei denen die abgefragten Einzelpreise und Summenangaben in diese Vordrucke eingetragen werden. Das eingetragene Gesamtauftragsvolumen umfasst alle im LV ausgeführten Leistungen. Separate Teilrechnungen in Anhängen, Ergänzungen oder Anlagen werden nicht berücksichtig.
[bookmark: _Toc55997581][bookmark: _Toc209445669]2. Anzuwendende Rechtsgrundlagen und daraus resultierende Anforderungen
[bookmark: _Toc55997582][bookmark: _Toc209445670]2.1 Anzuwendende Normen, Richtlinien und weitere Rechtsgrundlagen
Angebot für ein Mannschaftstransportwagen entsprechend folgenden Normen:
-	DIN EN 1846 Teil 1-3
-	VDI Richtlinie 2700 – 12 Ladungssicherung
in der jeweils aktuellen Fassung.

[bookmark: _Toc55997583][bookmark: _Toc209445671]2.2 Weitere Vorbemerkungen zur Leistungserbringung und den Angaben die bei der Abgabe eines Angebotes zu erfüllen sind
Die Fahrzeuge müssen zum Zeitpunkt der Auslieferung der StVZO entsprechen.
Die Fahrzeuge müssen dem Stand der Technik, den Unfallverhütungsvorschriften und den zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
Die technische Ausführung des Fahrzeugs muss folgende Maßgaben erfüllen: DIN-EN, Elektroanlagen nach VDE, Fahrzeug-Abnahmekriterien des Landes Nordrhein-Westfalen.
Alle 230 V führenden Verbindungskabel, die für Sonderfahrzeuge verwendet werden, müssen der europäischen Richtlinie IEC 60364-7-717 genügen.
Die Fahrzeuge müssen zur Übergabe an die Stadt Bochum mängelfrei sein.
Optionale Zusatzausstattung abweichend von dieser Leistungsbeschreibung kann angeboten werden, ist aber separat aufzuführen.
Die Einzelpreise in Euro sind dann zwingend anzugeben, wenn diese nicht im Serienumfang des Fahrgestells und Aufbaus abgedeckt sind. Wenn Preis bereits im Serienumfang enthalten ist, ist dieser mit 0,00 € anzugeben.
Die Einsatzfahrzeuge müssen nach der mangelfreien Endabnahme (durchgeführt durch den Auftraggeber) an die Stadt Bochum überführt werden. Der Gefahrübergang findet am Zielstandort der Stadt Bochum statt.














[bookmark: _Toc209445672]3. Los 1: Lieferung des Fahrgestells mit den geforderten Aufbauten

	Pos.
	Artikel / Gegenstände / Leistungen
	Einzelpreis
in Euro

	[bookmark: _Toc55997584][bookmark: _Toc209445673]3.1 Fahrgestell

	3.1.1.

	Personentransporter Kombi PKW, mit 8 Sitzplätzen (inkl. Fahrer). Das Fahrzeug ist mit Reserverad auszuliefern.
Frontlenker-Straßen-Fahrgestell der Gewichtsklasse L (DIN 14502) und der Kategorie 1 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von höchstens 
3,5 t.
Geeignet zum Aufbau eines MTW nach Norm.
Fabrikat angeben: ………………
	

	3.1.2
	Motorleistung min. 90 kW und max. 125 kW.
Motorleistung angeben: …………….
	

	3.1.3
	Dieselmotor entsprechend Euro 6 Abgasnorm.
Kombinierter Verbrauch ist anzugeben: …………… l/100 km 
(wird bewertet)
	

	3.1.4
	Automatikgetriebe als Doppelkupplungsgetriebe oder als Wandlergetriebe- ohne Retarder
Typ angeben: ……………
	

	3.1.5
	Innenraumhöhe min. 1700mm und max. 2000mm 
Innenraumhöhe angeben: ……………….
	

	3.1.6

	Laderaummaße hinter der dritten Sitzreihe:
· Min. eine Laderaumtiefe 1200mm 
Laderaumtiefe angeben: ………………….
· Min. Laderaumbreite 1200mm zwischen den Radkästen
Laderaumbreite angeben: ……….……….
	

	3.1.7

	Fahrzeuglänge max. 6000mm (gemessen ohne Anhängerkupplung)
Fahrzeuglänge angeben: ……….…………….
	

	3.1.8
	Farbgebung:
· Lackierung oder Folierung in Verkehrsweiß, RAL 9016,
Art ist anzugeben: _____________________
Beklebung im einheitlichen Zivilschutz-Design der Stadt Bochum. 
Vorgabe erfolgt nach Auftragserteilung

	

	3.1.9
	Fahrgast- und Gepäckraum rundumverglast ab der B-Säule bis zum Heck inkl. Rückfenster mit Tiefschwarzer Folierung (Tönung 95%).
	 

	3.1.10
	Klimaanlage ausgelegt für das gesamte Fahrzeug; die Heizung ist mit zusätzlichem Wärmetauscher zu versehen sowie Staub- und Pollenfilter.
	

	3.1.11
	Erste Sitzreihe: Fahrersitz; Beifahrersitzbank für 2 Personen. 
	 

	3.1.12
	Zweite Sitzreihe: Sitzplätze für drei Personen in Fahrtrichtung und herausnehmbar. 
	

	3.1.13
	Dritte Sitzreihe: Sitzplätze für drei Personen in Fahrtrichtung und herausnehmbar.
	

	3.1.14
	Jeder Sitzplatz ist mit Dreipunkt-Sicherheits-Gurten auszustatten sowie höhenverstellbaren Kopfstützen. Geeignet zur Aufnahme von Kindersitzerhöhungen
	

	3.1.15
	Nutzlastreserve von mindestens 150 kg unter folgenden Bedingungen:
Fahrzeug inkl. aller Betriebsstoffe, betriebsbereit, vollgetankt
Fahrzeug beladen mit max. 9 Personen á 90 kg, ohne Zusatzbeladung im Kofferraum
Nutzlastreserve angeben: ……………….
	

	3.1.16
	Elektronische Fahrdynamikregelung mit Traktionskontrolle und:
· Berganfahrassistent
· Kurvenkontrolle
· Seitenwind-Assistent
· Sicherheits-Bremsassistent
· Überrollschutz
· Anhängerstabilisierung
	

	3.1.17
	Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung.
	

	3.1.18
	Airbag für Fahrer und Beifahrerseite sowie Sicherheitsgurtstraffer und –Gurtkraftbegrenzer vorn.
	

	3.1.19
	Hauptscheinwerfer in LED-Technik, alternativ in Bi-Xenon Technik.
Variante angeben: …………….
(wird bewertet)
	

	3.1.20
	Nebelscheinwerfer
	

	3.1.21
	Nebelschlussleuchte
	

	3.1.22
	Elektronische Einparkhilfe für vorne und hinten
	

	3.1.23
	Rückfahrkamera in Farbe die sich bei eingelegtem Rückwärtsgang selbstständig einschaltet. 
	

	3.1.24
	Geschwindigkeitsregelanlage.
	

	3.1.25
	Reifendruckkontrollsystem.
	

	3.1.26
	Lenksäule in Höhe und Reichweite einstellbar
	

	3.1.27
	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite.
	

	3.1.28
	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar.
	

	3.1.29
	Frontscheibe beheizbar.
	

	3.1.30
	Wischwasser-Sensor.
	

	3.1.31
	Zentralverriegelung mit Fernbedienung inkl. 2 Fahrzeugschlüssel
	

	3.1.32
	Boden in Fahrerkabine und Fahrgastraum gummiert. Seitlich umlaufender Trittschutz in Aluminium-Riffelblech Höhe 150 mm.
	

	3.1.33
	Stoßfänger hinten mit integrierter Trittstufe. Anti-Rutsch-Belag
	

	3.1.34
	Anhängevorrichtung, fest. 13-polige Steckdose inkl. Anhängerstabilisierung (s. Pkt. 3.1.15) Anhängelast min. 2500 kg.
Anhängelast angeben: ………….
	

	3.1.35
	Schmutzfänger hinten. entfallen
	

	3.1.36
	Doppeltflügelhecktüren mit 270°-Scharnieren. 
	

	3.1.37
	Schiebetür rechts.
	

	3.1.38
	Automatische Schaltung der Einstiegsleuchte bei Türöffnung der Schiebetür.
	

	3.1.39
	Infotainmentsystem mit Telefonschnittstelle (Bluetooth) Navigationssystem und digitalem Radioempfang (DAB+)
	

	3.1.40
	M+S-Reifen mit Schneeflockensymbol an Vorder- und Hinterachse
	 

	3.1.41
	Fahrtrichtungsanzeiger auf dem Dach hinten rechts und links kombiniert mit DBS 4000 siehe 3.3.1.8
	

	3.1.42
	Mindestens eine USB-Ladesteckdose und eine 12 V Steckdose im Armaturenbrett.
Anzahl der USB-Ladesteckdosen angeben: ……………….
Anzahl der 12 V Steckdosen angeben: ……………….
	

	[bookmark: _Toc55997585][bookmark: _Toc209445674]3.2 Grundsätzliches

		3.2.1
	Sicherungen
Alle Relais, Sicherungen und Bedienelemente der elektrischen Ausrüstung sind eindeutig und dauerhaft zu beschriften. Sie sind in der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und mit Hinweisen für die Fehlersuche zu erläutern. 

	

	3.2.2
	Leistungs- und Energiebilanz
Für das gesamte Fahrzeug und die verbaute Technik ist eine ausführliche Energiebilanz entsprechend den Empfehlungen des Arbeitskreises "Energiebilanz" des DIN-FNFW-NA 031-04-06 AA zu erstellen und spätestens bei Übergabe dem Auftraggeber vorzulegen.


	

	3.2.3

	Die Karosserie muss verzinkt oder aus Aluminium sein.

Art angeben: _________________________

	

	3.2.4
	Unterbodenschutz
Die gesamte Fahrzeugunterseite ist mit einem Korrosionsschutzwachs zu beschichten. Es muss dauerelastische, selbstheilende und alterungs-beständige Eigenschaften haben. Ecken und Spalte müssen sicher durchdrungen und versiegelt werden. Rissfreiheit und Kälteflexibilität müssen gewährleistet sein. Die Oberfläche muss sauber und grifffest abtrocknen. Es ist eine Schichtdicke von mind. 50 μm auszuführen. Die Schutzeigenschaften dürfen sich bei freier Bewitterung des Fahrzeuges (mitteleuropäisches Klima, Industrieluft) über einen Zeitraum von 36 Monaten nicht verändern. Ausgenommen ist mechanischer Abrieb.
	

	3.2.5
	Hohlraumversiegelung
Sämtliche Hohlräume der Fahrzeuge sind bis ca. 40 cm oberhalb der jeweiligen Fahrerzeugunterkante (dem gesamten Verlauf der Unterkante rundum folgend) mit einem kriechfähigen und dauerelastischen Hohlraumwachs zu beschichten. Mindesteigenschaften analog Ziff. 3.2.4. Es ist eine geschlossene Oberfläche herzustellen, die den Hohlraum allseitig bedeckt und ein Unterrosten wirksam verhindert. Die Schichtdicke soll mind. 50 μm betragen. Die Schutzeigenschaften dürfen sich bei freier Bewitterung des Fahrzeuges (mitteleuropäisches Klima, Industrieluft) ohne Nacharbeit über einen Zeitraum von 6 Jahren nicht verändern. 
Die beschriebene Hohlraumversiegelung ist auch dann vorzunehmen, wenn die serienmäßigen Produktionsschritte keine weitere Behandlung vorsehen oder nicht für erforderlich halten!
	




	[bookmark: _Toc55997586][bookmark: _Toc209445675]3.3.1 Katastrophen- und Zivilschutztechnischer Aufbau

	3.3.1.1
	Lieferung und Einbau einer 230 V mit Ladegerät zur Ladeerhaltung der Fahrzeugbatterien; die Ladesteckdose soll sich im Bereich des Fahrereinstiegs befinden.
Das Ladegerät muss mindestens 10% der eingebauten Batteriekapazität, und zuzüglich den Ladestrom der eingebauten Erhaltungsladegeräte (Handlampen und Handsprechfunkgeräte) liefern.
Die Ladeeinspeisung ist mit einer Anlasssperre bei nicht abgezogenem Stecker zu versehen. 
Lieferung eines Anschlusskabels für die o. g. Ladeeinspeisung. In der Kupplung des zu liefernden Anschlusskabel (Länge 6 Meter). 
Das andere Ende der Anschlussleitung ist mit einem Schutzkontaktstecker 230V ( L-N-PE) zu versehen. Anschlussmöglichkeit an jede handelsübliche Steckdose. Mindestens DEFA-Stecker.
Bauteilkombination konkret mit Hersteller angeben:

………………………………………………………………………………..
	

	3.3.1.2
	Funktionsfähiger Einbau eines Batteriewächters und eines Unterspannungsschutzes mit akustischer Alarmierung.
	

	3.3.1.3
	Elektroverteilung 12 V
Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung, einschließlich Warnanlage, ist plusseitig möglichst vollständig getrennt von der serienmäßigen elektrischen Ausrüstung des Basisfahrzeuges zu trennen und in geeigneter Weise anzuschließen. Die gesamte elektrische Versorgung ist als zentrale Verteilung zu konzipieren (vergleichbar Hausanschlusskasten) An diesem Ort befinden sich alle Sicherungen für den Ausbau, zusätzliche sogenannte „fliegende Sicherungen“ sind nicht zugelassen. Dies gilt insbesondere für etwaige Notbetriebsfunktionen.
Weiterhin sind hier alle Verteilerleisten für das Leitungsnetz zu integrieren. Alle Leitungen sind in Kabelkanälen zu führen. Die Verlegung der Kabel in den Kabelkanälen hat prinzipiell so zu erfolgen, dass sie im Falle von Störungen oder notwendigen Nachrüstungen leicht erreichbar sind. Hierzu zählen insbesondere ausreichend dimensionierte Kabelkanäle an beiden Seiten des Fahrzeuges, die leicht nachträglich nutzbar gemacht werden können. 
Es ist sicherzustellen, dass zwischen allen relevanten Fahrzeugteilen eine einwandfreie Masseverbindung hergestellt wird. Alle elektrischen und elektronischen Bauteile und Geräte entsprechen uneingeschränkt § 55a STVZO.
Die elektrischen Anlagen des Aufbaus und der Mannschaftskabine – bis auf notwendige Schnittstellen – sind völlig unabhängig von den elektrischen Anlagen des Fahrgestells auszuführen.
Separate, und gut zugängliche Einbaukästen für:
-alle nachträglich eingebaute elektrischen Ausrüstungen
 (z.B. Sondersignalanlage, Aufbauelektrik, Funk, Beleuchtung)
-alle notwendigen Steuergeräte, Relais.
-den Spannungswandler. 

	

	3.3.1.4
	Kabel
Kabelverbindungen innen und außen:
Ausschließlich sehr hochwertige Crimp-Verbindungen nach dem Standard IP 67 müssen gewährleistet sein. Notwendige Steckverbindungen sind mit „AMP-Superseal“-Stecker auszuführen.
Quetschverbindungen außerhalb des Crimp-Verfahrens sind nicht zulässig!
Im Angebot ist die technische Umsetzung zu beschreiben.
Kabelverbindungen im Aufbau (Raum A und B) sind in kastenförmigen Kabelkanälen zu verlegen, so dass während der Nutzungsdauer des Fahrzeuges Kabelverbindungen bedarfsgerecht angepasst werden können, z.B. beim Hinzufügen eines zusätzlichen Verbrauchers.
Im Angebot ist die technische Umsetzung zu beschreiben.
Allgemeiner Hinweis:
Für die gesamte Verkabelung sind eindeutige Schaltpläne zu liefern.
Ein Durchscheuern und Abknicken sämtlicher Leitungen und Kabel muss sicher ausgeschlossen sein.
Antennenkabel sind in abgeschirmter Form auszuführen. H155 Halogenfrei oder vergleichbar (in Abschirmung, Dämpfung und Aufbau).
	

	3.3.1.5
	Schalter, Kontrollleuchten und Anzeigen
· Sämtliche Schalter/Signalleuchten sind mit Piktogrammen bzw.
Symbolen und Klartextbeschriftungen zu versehen. Diese müssen eingraviert oder abriebfest aufgedruckt werden. Aufgeklebte Symbole sind dabei unzulässig.
· Alle einsatzspezifischen Schalter, Kontrollleuchten, Anzeigen etc. müssen in einer zentralen Einheit auf dem Armaturenbrett, oder im mittleren Bereich des Armaturenbrettes bzw. in einer Bedieneinheit am Arbeitsplatztisch verbaut sein.
Alle Schalter mit Auffindebeleuchtung (bei Einschaltung des Standlichtes) und zusätzlicher signalisierender Beleuchtung bei eingeschaltetem Betriebszustand.
	

	3.3.1.6
	Sicherungen
Alle Sicherungen der zentralen Verteilung sind als Automaten auszuführen. Alle Relais, Sicherungen und Bedienelemente der elektrischen Ausrüstung sind eindeutig und dauerhaft zu beschriften. Sie sind in der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und mit Hinweisen für die Fehlersuche zu erläutern.
	

	3.3.1.7
	LED- Schwanenhalsleuchte für den Beifahrer an A-Säule. 
Ausführung: 400 mm langer Arm, Power LED mit einer Betriebsdauer von mind. 50.000 Stunden. Lichtscheibe mit Optik, Ein/Aus-Schalter in den Kopf der Leuchte integriert.
	

	3.3.1.8
	Lieferung und Einbau einer optischen und akustischen Warnanlage inkl. Bedieneinheit (von Fahrer und Beifahrer, vom Sitzplatz aus, zu erreichen) 
Im Frontbereich: DBS 4000 digital in LED Technik mit integrierten Fahrtrichtungsanzeigern, Durchsagemöglichkeit über Mikrofon und Aufschaltung des Radios. Breite auf das Fahrzeug angepasst. Mit abgesetztem Akustikmodul, eingebaut im Bereich des Stoßfängers.
Oder alternatives gleichwertiges Produkt.
Bei Abweichung vom Referenzprodukt
Modell angegeben: _____________

Im Heckbereich: DBS 4000 digital in LED Technik mit integrierten Fahrtrichtungsanzeigern und Rückwarnsystem sowie Arbeitsscheinwerfern. Breite mind. 1400mm oder vergleichbarer Art in Größe und Leistung.
Bei Abweichung vom Referenzprodukt
Modell angegeben: __ ___________

Die mittleren Blenden sind in Blau auszuführen.
Rückwarnsystems möglichst zuschaltbar im Blaulichtmodus bis zu 20 km/h mindestens aber bis 10 km/h. 
Bedienung des Rückwarnsystems über Bedieneinheit (Fahrer/Beifahrer) sowie durch zusätzliche Bedienungseinrichtung (Schalter) im Heckbereich.
Referenzprodukt Blaulichtsteuerung BE 600 der Firma Hänsch oder vergleichbar
Bei Abweichung vom Referenzprodukt
Modell angegeben: _____________
[image: ]
1 = Blaulichtbalken vorne
2 = Blaulicht und Horn
3 = Horn
4 = Frontblitzer
5 = Blaulichtbalken hinten
6 = Umschaltung Stadt/Land
7 = Test aller Funktionen
8 = Lautsprecher Input
9 und 10 = unbelegt

Referenzprodukt Rückwarnsystemsteuerung inomatic oder vergleichbar
Bei Abweichung vom Referenzprodukt
Modell angegeben: _____________
[image: ]
1 = Funk Ein/Aus
2 = Rückwarnsystem
3 = Arbeitsscheinwerfer
4 = Rückfahrkamera
5 = Unterspannungsalarm
6 = unbelegt
Der Einbauort der Bedieneinheiten wird, in Abstimmung mit dem Auftraggeber, bei der Baubesprechung festgelegt.

	

	3.3.1.9
	Bedienung muss über einen Fußtaster zur Ansteuerung des Signalhorns (bei eingeschaltetem Blaulicht wird das zum Zeitpunkt vorgewählte Signalhorn geschaltet, solange der Taster betätigt wird) und über Schalter erfolgen. Wird der Fußtaster losgelassen, läuft die Tonfolge zu Ende, bevor das Signalhorn abschaltet.
	

	3.3.1.10
	Lieferung und Montage von einer LED-Warnanlage (Kreuzungsblitzer inkl. Frontblitzer), Zulassung nach ECE-R 65 und ECE-R 10 
mittlere Stromaufnahme 0,8 A, zusätzlich zwei gerichtete Kennleuchten nach vorn,
Blitzmodus: Synchron - nicht separat schaltbar –

Front- und Kreuzungsblitzer werden bei Aktivierung des Blaulichtes automatisch eingeschaltet und müssen sich über einen separaten Schalter / Taster manuell ausschalten lassen.
Referenzprodukt: Fa. Hänsch

Bei Abweichung vom Referenzprodukt
Modell angegeben: _____________
Genauer Einbauort mit Rücksprache Auftraggeber.
	

	3.3.1.11
	Funktionsfähiger Einbau eines Arbeitsscheinwerfers in LED-Technik ist in der Heckwarneinrichtung zu integrieren. Zusätzliche Bedienungseinrichtung (Schalter) im Heckbereich.
  [image: ]   Siehe 3.3.1.8

	

	3.3.1.12
	Lieferung und betriebsbereiter Einbau einer Sicherheits-Handleuchte ADALIT L-3000 mit Kfz-Ladestation. 
Einbauort im Kofferraum. Der genaue Einbauort wird in der Baubesprechung festgelegt.
	

	
	
	

	3.3.1.13
	In dem Boden sind auf voller Länge 2 flache Airliner-Schienen in versenkter Ausführung zu verbauen. Es sind 12 Zurösen für die Airliner-Schienen mitzuliefern, die flexibel eingesetzt werden können.
Details werden in der Baubesprechung abgestimmt. 

	

	3.3.1.14
	Zusätzliche festeingebaut im Kofferraum:
· PG 6 Feuerlöscher 
Lagerung rechter Kotflügelbereich mit Untergestell und Klemmhalterungen
Wichtig: Durch die Lagerung dürfen keine Geräusche beim Fahren entstehen.

	

	[bookmark: _Toc55997587][bookmark: _Toc209445676]3.3.2 Kommunikationseinrichtung
 

	3.3.2.1
	Die jeweiligen Spannungsversorgungsleitungen der Geräte für die Funk- / Kommunikationstechnik sind mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 mm² auszuführen. Die Funktechnik muss über einen Funk-Hauptschalter, eingebaut im Armaturenbrett, komplett ein- bzw. ausgeschaltet werden können. Zum korrekten Ausbuchen des digitalen Fahrzeugfunkgerätes, ist in der Spannungsversorgung ein Relais mit einer festen Abfallverzögerung von 8 Sekunden vorzusehen. Die entsprechenden Schaltrelais und Steuerkabel sind zu liefern und einzubauen.
Die Montageorte aller Geräte sind so zu wählen, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
Sämtliche Geräte müssen so montiert werden, dass Wartungsarbeiten und Austausch ohne Demontage von Fahrzeugeinbauteilen erfolgen können, d.h. alle Stecker und Befestigungen sind frei zugänglich, alle Displays sind direkt lesbar.
Alle Geräte müssen betriebsbereit übergeben werden und störungsfrei funktionieren. Sollten auf Grund technischer Neuerungen oder Geräteabkündigungen zusätzliche Geräte bzw. Zubehör notwendig sein, so sind diese ebenfalls anzubieten, zu beschaffen und zu montieren. Bei der Endabnahme muss ein Funktechniker der Ausbaufirma die funktionsfähige Übergabe an das Referat für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz begleiten.

	 

	3.3.2.2
	Fahrzeugsprechfunkgerät Tetra BOS
Einbau eines angelieferten Digitalfunkgerätes Tetra BOS, Typ Sepura SCG2229 (nur S/E-Gerät). Das Funkgerät wird im einwandfreien Zustand angeliefert. Sollte dieses beim Einbau beschädigt werden, so sind die Reparaturkosten durch die Einbaufirma zu tragen.
Hinweis: das S/E-Teil ist vom Auftragnehmer mindestens 4 Wochen vorher beim Auftraggeber anzufordern.

Lieferung, Einbau und betriebsfertige Übergabe folgender Komponenten:
· externer SIM-Kartenleser (SiKaPlug-Aufnahmeeinheit) für Sepura SCG2229, Hersteller-ID: 300-00715 (065769), mit einem SiKaPlug-Adapter Hersteller-ID: 300-00716 (065729) und Verbindungskabel für Sepura SCG2229 für abgesetzte Bedienung bzw. zum Anschluss des externen Kartenlesers. (#065919, 065921, 065875, 065912, 065876 oder 065920)
· S-/E-Gerätehalterung mit Schnellverschluss für Sepura SCG2229, Hersteller-ID: 49957 / 41006357
· Stromversorgungskabel 12 Volt und alle Verbindungsleitungen 
· HBC3 Farb-Bedienhandapparate-Set mit Programmieranschluss, für Sepura SCG (Selectric Artikel-Nr.: 41800025) inkl. Anschlusskabel, Montagezubehör, dabei HBC 3 an Mittelkonsole (von Fahrer- und Beifahrersitz aus zu erreichen) regelbarer Lautsprecher mittig oben zur Fahrzeugfront.
· Freisprecheinrichtung mit Schwanenhals-PTT (Selectric Art.-Nr.: 185004). Die Freisprecheinrichtung inklusive Schwanenhals-PTT sind dem Fahrerplatz links des Lenkrades zuzuordnen. Die Freisprecheinrichtung muss die Bedienung der PTT-Taste ermöglichen ohne dass die linke Hand vom Lenkrad entfernt werden muss.
· 1 Stück regelbarer Mithörlautsprecher Funk. Bei Parallelschaltung der Lautsprecher ist auf die Impedanz zu achten. Die Endstufe des MRTs, Sepura SCG, ist für eine Impedanz von 2 – 8 Ohm ausgelegt. Der Einbauort wird in Absprache mit dem AG im Rahmen der Baubesprechung festgelegt.


Hinweis zur Belegung der PEI-Schnittstellen des Fahrzeugfunkgerätes:
PEI 1: Anschluss externer Kartenleser und HBC3 (vorne). Die Anschlüsse erfolgen über eine Console Interface Box (Selectric Art.-Nr.: 065942) inkl. aller erforderlichen Verbindungs- bzw. Adapterkabel.
PEI 2: Anschluss des RDG1110 RescueTrack Mobile Data Gateway und des HBC3 (hinten). Die Anschlüsse erfolgen über eine CIB, Console Interface Box (Selectric Art.-Nr.: 065942) inkl. aller erforderlichen Verbindungs- bzw. Adapterkabel.
Zum Anschluss der Lautsprecher und zur Programmierung sind folgende Komponenten zu bestellen und funktionsfähig zu verbauen:
Lautsprecher1-/ I/O-/ USB-Slave Kabel für SCG, USB 2.0 (USB-Programmier-/Datenkabel)
Artikel-Nr.:41005106HerstellerSepuraHersteller-ID:300-02013
USB Einbau-Adapter mit Bajonettverschluss und Kappe (USB 2.0, A/A) für SCG22
Artikel-Nr.:	41005286 Hersteller	Good Connections
Hersteller-ID:	IC04-U205 GTIN:	4014619709656
Der Einbauort ist mit dem AG abzustimmen. Vorzugsweise in räumlicher Nähe des SCG.
Das MRT ist inkl. aller zu liefernden Komponenten, Adapter, Verbindungsleitungen, Montagematerial usw. einzubauen und betriebsfertig zu übergeben.
Hierbei sind alle Herstellerangaben vollumfänglich zu beachten. Weitere Informationen zur Montage sind u.a. im Mobile Radio Compact Installation Guide von Sepura oder dem Installationshandbuch von Selectric Typ SCG2229 zu finden.
	 

	3.3.2.3
	Lieferung und Montage von Fahrzeugantennen

Folgende Antennen sind inkl. Verkabelung und aller erforderlichen
Stecker zu liefern, auf dem Dach zu montieren und betriebsfertig zu
übergeben:
- Kfz-Dachantenne Tetra BOS, inklusive aller erforderlichen 
  Verbindungsleitungen zum Anschluss an das Digitalfunkgerät Tetra BOS.
- GPS-Antenne Sepura MRT: GPS-Antenne, inklusive aller erforderlichen
  Verbindungsleitungen zum Anschluss an die GPS-Buchse des Fahrzeugsprechfunkgerätes Tetra BOS (SMC-Anschluss). Die Montagehin-weise der Hersteller des Fahrzeugfunkgerätes und der GPS-Antenne sind zu beachten.

Lieferung und Montage von Kombiantennen sind möglich, die störungsfreie Funktion muss gewährleistet sein und garantiert werden.
Der Einbau von Klebeantennen ist in keinem Fall zulässig.
	 

	3.3.2.4
	2 Stück Lieferung und Einbau einer Ladehalterung für Handsprechfunkgerät digital (HRT)
Kfz-Ladehalterung 12V DC für Handsprechfunkgeräte, Typ Sepura STP9038. Typ WeTech WTC 1702 oder technisch vergleichbar (kompatibel und vom Hersteller zertifiziert). Ladehalterung inkl. aller Verbindungsleitungen sowie einer Mikrofon-Lautsprecher Halterung liefern und betriebsfertig montieren.
Einbauort der Kfz-Ladegeräte nach Absprache mit dem AG. 

	 

	3.3.2.5
	Funkentstörung des gesamten Fahrzeuges (siehe DIN EN 1789)
	

	[bookmark: _Toc55997588][bookmark: _Toc209445677]3.4. Dokumentation

	3.4.1
	Dem Angebot ist eine detaillierte Fahrzeugbeschreibung beizufügen.
	

	3.4.2
	Fahrzeugabnahme nach der StVZO (TÜV).
	

	3.4.3
	1. Zulassungsgutachten nach StVZO für eine Zulassung als Katastrophenschutzfahrzeug
1. Fahrzeugbrief Teil I u. II.
1. Alle weiteren notwendigen Dokumente, welche zur Zulassung für den Straßenverkehr benötigt werden. (z.B. Konformitätserklärung)
1. Gutachten inkl. notwendiger Eintragungen
1. eine komplette deutschsprachige Bedienungsanleitung
1. Prüfprotokolle

	

	3.4.4
	Sonstige Kosten, die bisher in dieser Leistungsbeschreibung nicht abgefragt wurden, jedoch berücksichtigt werden müssen, sind in einer separaten Auflistung beizufügen.

	

	3.4.5
	Das Fahrzeug ist vollgetankt zu übergeben.
	

	3.4.6
	Sonderausrüstungen und Zusatzausstattungen können angeboten werden, müssen jedoch separat aufgeführt werden.
	

	3.4.8
	Angabe der Lieferzeit nach Auftragsbestätigung: ...........Werktage

	

	3.4.9
	Überführungskosten der abgenommen Fahrzeuge an die Feuerwehr Bochum, Brandwacht 1, 44894 Bochum.
	

	3.4.11
	Endabnahme und Einweisung in die technische Ausstattung mind. für 2 erfolgt bei Übergabe an die Stadt Bochum. Diese Übergabe ist auf dem Gelände der Feuerwehr Bochum durchzuführen und rechtzeitig mit dem Auftraggeber zu terminieren. 

	

	3.4.12
	Angabe der Garantiezeiten:
- Neuwagengarantie
_______________ Jahre (wird bewertet)
	

	3.4.13
	Angabe der Garantiezeiten:
- gegen Durchrostung des Fahrzeugs/Aufbaus durch den Ausbau
_______________ Jahre 
	

	3.4.14
	Angabe des nächsten Servicestandortes für den Ausbau in Kilometern über öffentliche Straßen.
………………km
	



Zuschlagskriterien (dienen nur zur Information, bitte nicht beschriften)

	Kriterium
	 
	Gewicht

	Wirtschaftlichkeit
	Gesamtpreis Fahrzeug
	60

	 
	Neuwagengarantie
	10

	
	Kombinierter Verbrauch auf l/100km – geringster Verbrauch 
	30





	    
Gewichtung des brutto Angebotspreises


	Angabe in Euro / brutto, ohne Optionalpositionen; Gewichtung: 60 %

	Günstigster Preis = maximale Punktzahl 60

	Berechnung:






	Garantie Neuwagen in Jahren

	 
	Punkte

	2 Jahre
	0

	3 Jahre
	5

	4 Jahre und mehr
	10

	
	



	Verbrauch auf 100km kombiniert.  

	
	Punkte

	Geringster kombinierter Verbrauch
	30

	Zweitgeringster kombinierter Verbrauch
	10

	Alle weiteren Angebote
	0
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